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Was ist bei einem Todesfall erforderlich ? 
 

• Mit dem zuständigen Pfarrer die Termine für die Totenwache und die 
Beerdigung abstimmen. 

 

• Mit dem für den Beerdigungsort zuständigen Bestatter Kontakt aufnehmen 
bezüglich der Koordination des gesamten Ablaufes wie Terminabstimmung, 
Abholen und Einsargen, Erledigen der Formalitäten, Überführen, Aufbahren, 
Durchführen der Beerdigung, Paten und Todesanzeigen, ..... 

 

• Folgende Dokumente werden benötigt – nach Möglichkeit dem Bestatter mit-
bringen 
 Geburtsurkunde 
 Heiratsurkunde 
 Staatsbürgerschaftsnachweis 

 

• Wenn bei der Todesanzeige, oder bei der Bestattung im Urnengrab (könnte 
statt einem Kreuz auf der Urnentafel angebracht werden), ein Bild gewünscht 
wird, bedarf es eines entsprechenden Fotos (bitte diese dem Bestatter bzw. der 
Gemeinde (für die Urnentafel) mitbringen. 

 

• Kleidung für das Verstorbene; das Verstorbene wird mit einer Kleidung nach 
Wahl bekleidet (normale Straßenbekleidung, jedoch ohne Schuhe) – nach 
Möglichkeit dem Bestatter mitbringen. 

 

• Mit der Gemeinde als Friedhofverwaltung (Telefon 05552-65750) die 
Grabstätte (Reihen-, Familien- oder Urnengrab) festlegen und den Termin  
für die Beerdigung abstimmen. 

 
Kontaktadressen: 
 

Bestattungs- und Überführungsanstalt 
Alfred Feuerstein Ges.mbH  & Co KG 

Sturnengasse 26, Bludenz 
Telefon 05552-62079 / Fax 05552-62079-8 

 
Pfarramt Herz Mariä  

Pfarrer Josef Bertsch 
c/o Pfarre Herz Maria, Sonnenbergstraße 14, 6700 Bludenz 

Telefon: 05552-62587 / Fax: 05552-62587-5 


